
           Beilage A 

§ 27 Verbotene Vereinbarungen 
und Strafbestimmungen 

(1) Ungültig und verboten sind 

1. Vereinbarungen, wonach der neue Mieter dafür, dass der frühere Mieter den Mietgegenstand 
aufgibt oder sonst ohne gleichwertige Gegenleistung dem Vermieter, dem früheren Mieter oder 
einem anderen etwas zu leisten hat; unter dieses Verbot fallen aber nicht die Verpflichtung zum 
Ersatz der tatsächlichen Übersiedlungskosten oder zum Rückersatz des Aufwandes, den der 
Vermieter dem bisherigen Mieter nach § 10 zu ersetzen hat; 

2. Vereinbarungen, wonach der Mieter für den Verzicht des Vermieters auf die Geltendmachung 
eines Kündigungsgrundes dem Vermieter oder einem anderen etwas zu leisten hat; 

3. Vereinbarungen, wonach für die Vermittlung einer Miete ein offenbar übermäßiges Entgelt zu 
leisten ist; 

4. Vereinbarungen, wonach von demjenigen, der Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten im Hause 
durchführt, dem Vermieter, dem Verwalter, einem Mieter oder einer dritten Person, die von einer 
dieser Personen bestimmt wurde, ein Entgelt für die Erteilung oder Vermittlung des Auftrages zur 
Vornahme der Arbeiten zu leisten ist; 

5. Vereinbarungen, wonach der Vermieter oder der frühere Mieter sich oder einem anderen gegen 
die guten Sitten Leistungen versprechen läßt, die mit dem Mietvertrag in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang stehen. 

(2) Unter die Verbote des Abs. 1 fallen nicht 

a) Beträge, die nach § 14 Abs. 1 oder § 17 WGG geleistet werden; 

b) Beträge, die bei Abschluss des Mietvertrages vom Mieter für den Verzicht des Vermieters auf den 
Kündigungsgrund des § 30 Abs. 2 Z 4 und 6 gezahlt werden, sofern die konkreten Umstände, die für 
den Mieter schon damals den Abschluss des Mietvertrages ohne einen solchen Verzicht sinnlos 
gemacht hätten, nachgewiesen werden und der für den Verzicht gezahlte Betrag den Hauptmietzins 
für 10 Jahre nicht übersteigt. 

(3) Was entgegen den Bestimmungen der §§ 15 bis 26 oder den Bestimmungen des Abs. 1 geleistet 
wird, kann samt gesetzlichen Zinsen zurückgefordert werden. Auf diesen Rückforderungsanspruch 
kann im voraus nicht rechtswirksam verzichtet werden. Der Anspruch auf Rückforderung der 
entgegen den Bestimmungen der §§ 15 bis 26 vereinnahmten Leistungen verjährt in drei Jahren; der 
Anspruch auf Rückforderung der entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 vereinnahmten Leistungen 
verjährt in zehn Jahren. Die Verjährung des Rückforderungsanspruchs ist gehemmt, solange bei 
Gericht (bei der Gemeinde, § 39) ein Verfahren über die Höhe des Mietzinses anhängig ist. 

(4) Ungeachtet einer Rückforderung nach Abs. 3 hat der Vermieter die entgegen den Regelungen des 
Abs. 1 an ihn geleisteten Beträge als Einnahmen im Sinn des § 20 Abs. 1 Z 1 lit. g auszuweisen. 

(5) Wer für sich oder einen anderen Leistungen entgegennimmt oder sich versprechen läßt, die mit 
den Vorschriften des Abs. 1 im Widerspruch stehen, in den Fällen des Abs. 1 Z 4 auch wer eine 



solche Leistung erbringt oder verspricht, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15 000 Euro zu bestrafen. Die Geldstrafe ist unter 
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit so zu 
bemessen, dass sie den Wert der nach Abs. 1 unzulässig vereinbarten Leistung, ist aber der Täter 
bereits zweimal wegen einer solchen Verwaltungsübertretung bestraft worden, das Zweifache dieses 
Wertes übersteigt; reicht das gesetzliche Höchstmaß nicht aus, so kann dieses um die Hälfte 
überschritten werden. Bei der Strafbemessung ist eine den Täter nach Abs. 4 treffende 
Ausweisungspflicht mildernd zu berücksichtigen. Würde eine so bemessene Geldstrafe zur 
Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Täters führen, so kann auch eine niedrigere Geldstrafe 
ausgesprochen werden, als es dem Wert oder zweifachen Wert der unzulässig vereinbarten Leistung 
entspräche. Die für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe festzusetzende Ersatzfreiheitsstrafe 
darf sechs Wochen nicht übersteigen. 

(6) Ein Vermieter oder ein von diesem mit der Vermietung oder Verwaltung des Mietgegenstands 
Beauftragter, der dem Vermieter mit vollstreckbarer Entscheidung aufgetragene Erhaltungsarbeiten (§ 
6 Abs. 1) nicht oder nur mit ungerechtfertigter Verzögerung durchführt oder durchführen läßt und 
dadurch den Mieter erheblich und nachhaltig im Gebrauch des Mietgegenstands beeinträchtigt, ist 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(7) Ebenso ist ein Vermieter oder ein von diesem Beauftragter zu bestrafen, der - ungeachtet einer 
vollstreckbaren Entscheidung auf Unterlassung - eine der in § 8 Abs. 2 festgelegten Duldungspflichten 
des Hauptmieters in schikanöser und exzessiver Weise missbraucht. 
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